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Verfassungsrecht und Verfassungsprozeßrecht 
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1. In einer Verfassungsstreitigkeit nach Art. 64 BayVerf., in der 
es um Beschränkungen der Rederechte der Abgeordneten geht, ist 
auch eine Fraktion des Bayerischen Landtags antragsberechtigt. 

2. Zu den durch Art. 13 I1 1 BayVerf. verbürgten Rechten des 
Abgeordneten eehört ein eewisser Mindestbestand an Rede- und 

Wenn nichts anderes vermerkt ist, sind die Entscheidungen rechtskräftig 
und stammen die Leitsätze von dem jeweiligen Gericht. Die Sachverhalte 
sind zum Teil von der Redaktion gekürzt und neu formuliert; Kürzungen in 

' 

den Entscheidungsgtünden werden kenntlich gemacht. Die mit einem t 
versehenen Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe des Bundes und des 
BayObLG sind zum Abdmck in der Entscheidungssammlung des betref- 
fenden Gerichts vorgesehen. BGH-Entscheidungen werden mitgeteilt von 
Rechtsanwalt beim BGH Prof. Dr. Rudolf Nirk. 

~ n k a ~ s b e f u ~ n k s e n .  Die %rfassung erlaubt es, die Wahrnehmung 
der Rechte des einzelnen Abeeordneten durch Geschäftsord- 
nungsregelungen zu beschränken. 

3. Geschäftsordnungsregelungen und Maßnahmen, die das Re- 
derecht der Abgeordneten einschränken. finden ihre verfassunes- 
rechtliche ~ r e n z e  am Wesen und an der grundsätzlichen ~ u f ~ a v b e  
des Parlaments, Forum für Rede und Gegenrede zu sein. 

4. Es sind Fälle denkbar, in denen eine in der Geschäftsordnung 
des Bayerischen Landtags vorgesehene Maßnahme mißbräuch- 
lich und verfassungswidrig ist. Ein solcher Mißbrauch kann nur 
auf Grund einer Abwägung des Gesichtspunkts der Erhaltung der 
Funktions- und Arbeitsfähigkeit des Parlaments mit der verfas- 
sungsrechtlichen Bedeutung des Rederechts, die durch die parla- 
mentarischen Rechte oder Opposition mitbestimmt wird, festge- 
stellt werden. Maßgebend sind die gesamten Umstände des Ein- 
zelfalls. 

5. Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit von Maßnahmen, 
welche die Redemöelichkeiten der Abeeordneten bei der Beratune 

C. 

von Gesetzentwürfen in einem Ausschuß beschränken (hier: Zu- 
sammenfassung von Beratungsgegenständen, abschnittsweise Be- 
ratung eines Gesetzentwurfs. Begrenzung der Redezeit auf 1 0  Mi- 
nuten, Beschränkung auf einenRedner pro Fraktion, Schluß der 
Aussprache, Ausschluß der Einzelberatung eines Gesetzentwurfs). 
BayVerfGH, Entsch. V. 17. 2 .  1998 - Vf. 81 - IVa - 96 

ZumSachverhalt: Gegenstand des Organstreits zwischen den Ast. 
Fraktion der SPD im Landtag und einzelne Abgeordnete) und dem Bayeri- 
schen Landtag ist die Frage,'ob bei den Beratungen der Entwürfe des 
S~hwangerenberatun~s~esetzes und des Schwangerenhilfeergänzungsge- 
setzes und dazu eingereichter Dringlichkeitsanträge in der Sitzung des Aus- 

schusses für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik vom 20.121. 6. 
1996 das durch Art. 13 I1 1 BayVerf. garantierte Rede- und Beratungs- 
recht verletzt wurde. 

Das VerfGH entschied, daß die Beschlüsse des Ausschusses für Sozial-, 
Gesundheits- und Familienpolitik des Bayerischen Landtag in der Sitzung 
vom 20.121. 6. 1996, durch die bei der Einzelberatung des Entwurfs des 
Schwangerenberatungsgesetzes jeweils die Aussprache nach einem Redner 
pro Fraktion geschlossen und die Redezeit dabei auf zehn Minuten pro 
Redner beschränkt wurde, sowie der Beschlug, durch den beim Entwurf 
des Schwangerenhilfeergänzungsgesetzes Gesamtberatung unter Aus- 
schluß einer Einzelberatung bestimmt wurde, verstoßen gegen Art. 13 ii 1 
BavVerf. 

Im ubrigen wurden die Anträge abgewiesen. 

Aus den Gründen: . . . V. Die Anträge sind zum Teil begründet. 
A. 1. a) Art. 1 3  I1 1 BayVerf. gibt jedem Abgeordneten das sub- 

jektive Recht, sein Mandat innerhalb der Schranken der Verfas- 
sung ungehindert auszuüben und verbürgt ihm einen Kernbestand 
an Rechten auf Teilhabe im Verfassungsleben. Dazu gehört unter 
anderem ein gewisser Mindestbestand an Rede- und Antragsbe- 
fugnissen (vgl. BayVerfGHE 29, 62 [89]; 47, 194 [I991 m.w. 
Nachw.). Das Rederecht des Abgeordneten ist eine in der reprä- 
sentativen Demokratie unverzichtbare Befugnis zur Wahrneh- 
mung seiner parlamentarischen Aufgaben, die seinen Status we- 
sentlich mitbestimmt (vgl. BayVerfGHE 29, 62 [89]; 42, 108 
[114f.]; 46, 176 [IBO); 47, 194 [199]; vgl. auch BVerfGE 10, 4 
(121 = NJW 1959, 1723; BVerfGE 60, 374 [380] = NJW 1982, 
2233; BVerfGE 80,188 [218] = NJW 1990,373 = NStZ 1989, 
534). Es muß dem Abgeordneten grundsätzlich möglich sein, sei- 
ne Anliegen in den parlamentarischen Entscheidungsprozeß ein- 
zubringen. Die unmittelbare Wahrnehmung des Rederechts darf 
dem Abgeordneten im Kern nicht entzogen werden. Ein Abgeord- 
neter hat im Gesetzgebungsverfahren nicht nur das Recht, abzu- 
stimmen und Anträge zu stellen, sondern auch das Recht, zu bera- 
ten. Die Möglichkeit des öffentlichen Verhandelns von Argument 
und Gegenargument ist ein wesentliches Element des demokrati- 
schen Parlamentarismus (vgl. Art. 22 I 1 BayVerf.). 

b) Für das Rederecht des einzelnen Abgeordneten ist zudem zu 
berücksichtigen, daß aus dem demokratischen Prinzip (vgl. 
Art. 2 I BayVerf.) das Gebot folgt, parlamentarischen Minderhei- 
ten das Recht auf Ausübung von Opposition zu gewährleisten. 
Dieser Schutz geht zwar nicht dahin, die Minderheit vor Sachent- 
scheidungen der Mehrheit zu bewahren, wohl aber dahin, der 
Minderheit zu ermöglichen, ihren Standpunkt in den Willensbil- 
dungsprozeß des Parlaments einzubringen (vgl. BayVerfGHE 29, 
62 [91]; BVerfGE 70, 324 [363] = NJW 1986, 907). Das Rede- 
recht, das grundsätzlich dem einzelnen Abgeordneten zusteht, er- 
streckt sich auch darauf, daß sich die Opposition gegenüber der 
Mehrheit darstellen und ihre Auffassungen zu dem in Frage ste- 
henden Gegenstand darlegen kann. 



C) Innerhalb des Parlaments sind die Fraktionen die maßgebli- 
chen Faktoren der parlamentarischen politischen Willensbildung; 
sie sind das politische Gliedemngsprinzip für die Arbeit des Parla- 
ments (vgl. BVerfGE 80, 188 [189,227] = NJW 1990,373). An- 
gesichts der maßgebenden Funktion der Fraktionen können die 
Redezeiten grundsätzlich den Fraktionen zugemessen werden, 
auch wenn dadurch das Rederecht des einzelnen Abgeordneten 
beschränkt wird. Geht diese, Beschränkung nicht über das Maß 
hinaus, das zur Sicherung einer möglichst reibungslosen Parla- 
mentsarbeit geboten ist, so liegt sie im Rahmen des verfassungs- 
rechtlich Zulässigen unter der Voraussetzung, daß die notwendige 
Entscheidungsfreiheit und Selbstverantwortlichkeit des einzelnen 
Abgeordneten erhalten bleiben (vgl. BayVerfGHE 29, 62 [89]; 
BVerfGE 10,4 [I41 = NJW 1959,1723). 

d) Das Rederecht steht den Abgeordneten nicht nur im Plenum, 
sondern grundsätzlich auch in den Ausschüssen des Parlaments 
zu. Wie es parlamentarischer Tradition in Deutschland entspricht, 
wird im Landtag ein wesentlicher Teil der Arbeit in den Ausschüs- 
sen geleistet. Die Ausschüsse bereiten Verhandlungen und Be- 
schlüsse des Plenums vor, arbeiten also auf die endgültige Be- 
schlußfassung durch das Plenum hin und nehmen damit zugleich 
einen Teil des Entscheidungsprozesses entlastend vorweg. Vor al- 
lem in den Aussch~ssen eröffnet sind damit den einzelnen Abge- 
ordneten die Chance, ihre eigenen politischen Vorstellungen in die 
parlamentarische Willensbildung einzubringen (vgl. RVerfGE 80, 
188 [221 f.] = NJW 1990,373 = NStZ 1989,534). 

e) Die Verfassune erlaubt es. die Wahrnehmune der Rechte des 
einielnen ~ b ~ e o r d i e t e n  durch ~eschäftsordnungsre~elun~en zu 
beschränken. Das Rederecht des einzelnen Abgeordneten eraibt 
sich aus dem verfassungsrechtlichen Status &s ~b~eo rdne t en  
nach Art. 13 I1 1 BayVerf.; es beruht damit unmittelbar auf Ver- 
fassungsrecht und wird nicht erst durch die Geschäftsordnung be- 
gründet (vgl. BayVerfGHE 47, 194 [199f.]). Die Geschäftsord- 
nung kann aber die Art und Weise der Ausübung des Rederechts 
des Abgeordneten regeln, um dem Parlament seine Arbeitsfähig- 
keit zu erhalten und insgesamt eine sachgerechte Erfüllung seiner 
Aufgaben zu ermöglichen. Das Rederecht kann grundsätzlich nur 
innerhalb der Grenzen gelten, welche die Geschäftsordnung des 
Landtags zieht, um eine gewisse Ordnung des parlamentarischen 
Arbeitsablaufs zu wahren und die Funktionsfähigkeit des Land- 
tags nicht zu gefährden (vgl. BVerfGE 47, 194 12001 m. W. 

Nachw.). Die Ausübung des Rederechts des Abgeordneten unter- 
liegt damit den vom Parlament kraft seiner Autonomie gesetzten 
Schranken (vgl. BVerfGE 10,4 [13] = NJW 1959,1723). Zu der- 
artigen Beschränkungen der Ausübung des Rederechts gehören 
Begrenzungen der Redebefugnis und das Recht des Parlaments, 
den Schluß der Debatte zu beschließen. Insbesondere kann ohne 
das Recht, den Schluß der Debatte zu beschließen, kein Parlament 
auf die Dauer arbeitsfähig bleiben (vgl. BVerfGE 10, 4 [13] = 
NJW 1959,1723). Das Rederecht kann nicht bedeuten, daß jeder 
einzelne Abgeordnete im Laufe der parlamentarische Arbeit über- 
all, zu jeder Zeit und zu jedem Thema das Wort ergreifen kann; 
würde das Rederecht in diesem Sinn verstanden, so wäre dem Par- 
lament eine funktionsgerechte Aufgabenerfüllung nicht mehr 
möglich. Dementsprechend hat das BVerfG die Verteilung einer 
vom Bundestag.beschlossenen Gesamtredezeit auf die Fraktionen 
nicht als eine Verletzung des Status des einzelnen Abgeordneten 
angesehen (vgl. BVerfGE 10,4 L14ff.l = NJW 1959,1723). Dar- 
über hinaus unterliegen die Statusrechte, also auch das Rederecht, 
allgemein der Grenze, daß sie ihrerseits nicht mißbräuchlich aus- 
geübt werden dürfen (vgl. BayVerfGHE 42, 108 (1151). 

Eine verfassungsrechtliche Grenze finden Geschäftsordnungs- 
regelungen und einzelne Maßnahmen, die das Rederecht der Ab- 
geordneten einschränken, am Wesen und.an der grundsätzlichen 
Aufgabe des Parlaments, Forum für Rede und Gegenrede zu sein. 
Daher sind Fälle denkbar, in denen die Anordnung einer in der Ge- 
schäftsordnung vorgesehenen Maßnahme, wie etwa eine Be- 
schränkung der Redezeit, mißbräuchlich und verfassungswidrig 
wird (vgl. BVerfGE 10, 4 1131 = NJW 1959, 1723). Wo diese 
Grenze des Mißbrauchs eines an sich zulässigen Mittels im Einzel- 
fall liegt, ist nicht immer eindeutig (vgl. Troßmann, BT Parla- 
mentsR, 1977,s 32 Rdnr. 3). Ein Mißbrauch kann nur auf Grund 
einer Abwägung des Gesichtspunkts der Erhaltung der Funktions- 
und Arbeitsfähigkeit des Parlaments mit der verfassungsrechtli- 
chen Bedeutung des Rederechts, die durch die parlamentarischen 

Rechte der Opposition mitbestimmt wird, festgestellt werden. 
Maßgebend sind die gesamten Umstände des konkreten Einzel- 
falls wie etwa die Entwicklung und die Art der konkreten Bera. 
tung, die Bedeutung des zu behandelnden Gegenstands, das Inter. 
esse der Öffentlichkeit an diesem Gegenstand oder das Arbeits. 
Programm des Parlaments oder des Ausschusses. Hierbei ist die 
Geschäftsordnung, die die Ausübung der Statusrechte der Abge- 
ordneten regelt, fair auszulegen und anzuwenden (vgl. BVerfGE 
84,304 [332] = NJW 1991,2474; BVerfG. Beschl. V. 17. 9.1987 
- 2 BvE 4/95, S. 30). 

2. Gegen die hier einschlägigen Vorschtiften der Geschäftsordnung d a  
Bayerischen Landtags sind Bedenken nicht vorgetragen und auch nicht er- 
sichtlich. Zur Zeit der streitgegenständlichen Beratung im Ausschuß für 
Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik des Bayerischen Landtags a n  
20.121.6. 1996 war die Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 
i. d. F. vom 1. 8.1985 (GVBI S. 705, BayRS 1100-3-1, im folgenden: Gesch- 
OBayLT a. F.), zuletzt geändert am 18. 4. 1996 ( G e l  S. 209), maßge- 
bend. Der Ältestenrat des Bayerischen Landtags hat am 22. 3.1995 mehre- 
re Vorschläge zur Straffung der Parlamentsarbeit beschlossen; bis zu einer 
Neufassung der Geschäftsordnung sollte die bisherige Geschäftsordnung 
nach Maßgabe der vom Ältestenrat beschlossenen Vorschläge gelten. Die 
betreffenden Vorschläge wurden am 16. 7.1997 (GVBI S. 423) im wesent- 
lichen in die Geschäftsordnung für den Ba~erischen Landtag übernommen 
(im folgenden: GeschOBayLT n.F.). 

B. Die angegriffenen Beschlüs'se des Ausschusses für Sozial-, 
Gesundheits- und Familienpolitik in der Sitzung vom 20.121 6. 
1996 sind nach den vorstehend dargelegten allgemeinen Grund- 
sätzen wie folgt zu beurteilen: 

1. Schluß der allgemeinen Aussprache zum Schwangerenbera- 
tungsgesetz (Antrag Nr. 1 a) 

Der Beschluß des Ausschusses, mit dem die allgemeine Ausspra- 
che zum Schwangerenberatungsgesetz geschlossen Wurde, nach- 
dem Gelegenheit bestanden hatte, daß für jede Fraktion ein Red- 
ner zur Sache sprechen konnte, war nach der Geschäftsordnung 
möglich und verstößt nicht gegen Verfassungsrecht. Gem. 43 
GeschOLT a. F. gelten die Verfahrensvorschriften für das Land- 
tagsplenum (§§ 93 ff. GeschOBayLT a. F.) auch für die Ausschüs- 
se. Die formellen Voraussetzungen des 104 111 GeschOBayLT 
a. F. für einen Beschluß, die Aussprache zu schließen, waren gege- 
ben. Dem Antrag auf Schluß der Aussprache waren Beschlüsse 
vorausgegangen, durch welche die Rednerliste geschlossen und 
die Redezeit verkürzt worden waren, Diese Beschlüsse waren erst 
gefaßt worden, nachdem über die Berichterstattung hinaus je ein 
Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90DIE GRüNEN und der 
SPD Gelegenheit hatte, zur Sache zu sprechen (5 104 I1 2 GeschO- 
BayLT a. F.). Den Schlug der Debatte beschließen zu können, ge- 
hört zu den herkömmlichen parlamentarischen Verfahrensweisen 
(vgl. Achterberg, S. 611 f.). Ohne das Recht, den Schluß der Aus- 
sprache zu beschließen, kann kein Parlament auf die Dauer ar- 
beitsfähig bleiben, weil es sonst der Obstruktion von Minderhei- 
ten ausgeliefert wäre. Ihre verfassungsrechtliche Grenze findet ei- 
ne derartige Maßnahme am Wesen und an der grundsätzlichen 
Aufgabe des Parlaments, Forum für Rede und Gegenrede zu sein 
(vgl. BVerfGE 10, 4 [I31 = NJW 1959, 1723). Diese Grenze ist 
vorliegend eingehalten. Die allgemeine Aussprache über den Ge- 
setzentwurf hatte bis zu dem Beschluß über den Schluß der Aus- 
sprache bereits einen breiten Raum eingenommen (vgl. Prot. S. 18  
bis 105). Die Mitberichterstatterin (die Ast. zu 9) hatte schon im 
Rahmen der Berichterstattung zum Teil unter dem Blickwinkel 
der Opposition umfangreich zur Sache gesprochen (vgl. Prot. 
S. 21 bis 53; vgl. zur Aufgabe der Berichterstattung Troßmann, 

70 Rdnr. 1). Der Abgeordnete H (der Ast. zu 3) hatte unter Miß- 
achtung der in der Geschäftsordnung vorgesehenen Höchstrede- 
zeit, die nach $8 43,108 I GeschOBayLT a. F.. auf Verlangen einer 
Fraktion grundsätzlich bis zu 45 Minuten beträgt, wobei der Aus- 
schußvorsitzende diese Redezeit um bis zu 15  Minuten verlängern 
kann, rund 1 34 Stunden zur Sache gesprochen, ohne daß dies 
vom Ausschußvorsitzenden beanstandet worden wäre. Bei dieser 
Verfahrensweise seitens der Opposition ist der Schluß der Aus- 
sprache ein zulässiges Mittel, um einen geordneten und zeitge- 
rechten Fortgang der Ausschußberatung sicherzustellen, zumal 
sich an die allgemeine Aussprache noch die Beratung der einzel- 
nen Vorschriften des Gesetzentwurfs anzuschließen hatte. 

2. Verbindung efnzelner Vorschriften zur gemeinsamen Aussprache im 
Rahmen der Einzelberatung des Schwangerenberatungsgesetzes (Antrag 
Nr. 1 b) 

Ver 
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Verfassungsrecht und Verfassungsprozeßrecht 

Der Beschlug, im Rahmen der Einzelberatung des Schwangerenbera- 
tungsgesetzes die Art. 1 bis 6,7 bis 13 und 14 bis 20 jeweils zu verbinden, 
verstößt nicht gegen das verfassungsrechtlich geschützte Rederecht der 
Ast. Es kann offenbleiben, ob diese Zusammenfassung von Teilen des Bera- 
mngsgegenstands schon durch die Geschäftsordnung (vgl. 2.B. 5 9  43, 
55 In, 100 111 GeschOBayLT a. F.) ermöglicht wurde. Die zusammengefaß- 
te Beratung von mehreren Einzelbestirnmungen eines Gesetzenpurfs im 
Rahmen der Einzelberatung findet jedenfalls eine Grundlage in dem gene- 
rellen Recht des Parlaments, seine Arbeit innerhalb der verfassungsrechtli- 
chen Grenzen so zu organisieren, wie ihm dies im Interesse seiner Arbeits- 
und Funktionsfähigkeit am zweckmäßigsten erscheint. Eine zusammenge- 
faßte Beratung in Blöcken kann ein sachgerechter und praktikabler Weg 
sein, um die Arbeitslast effizient zu bewältigen. Der Gedanke, daR inner- 
halb der Einzelberatung eines Gesetzesentwurfs mehrere Vorschriften zu- 
sammengefaßt beraten werden können, ist auch in $ 56 I11 3 GeschO- 
BayLT n. F. enthalten, wonach auf Antrag eines Abgeordneten oder einer 
Fraktion zwar eine Einzelberamng stattzufinden hat, aber auch im Rah- 
men einer solchen Einzelberatung über mehrere Bestimmungen gemeinsam 
beraten werden kann. 

Verfassungsrechtliche Bedenken könnten sich allenfalls erge- 
ben, wenn die Zusammenfassung in Blöcken so sachwidrig wäre, 
daß eine in zeitlicher und sachlicher Hinsicht angemessene Bera- 
tung der einzelnenVorschriften von vornherein verhindert würde. 
Das ist hier jedoch nicht der Fall. Die Zusammenfassung einzelner 
Vorschriften richtete sich an den einzelnen Teilen und Abschnitten 
des Gesetzentwurfs aus und hatte damit eine sachliche Grundlage. 
Die Bildung von drei Beratungsblöcken stand bei dem Gesetzent- 

*rf, der insgesamt 20 Artikel umfaßte, nicht außer Verhältnis zu 
J m f a n ~  und Inhalt des Gesetzentwurfs. Inseesamt wurde es durch 
die ~ e r a t u n ~  in drei Blöcken auch tatsächliih nicht unmöglich ge- 
macht. einzelne Bestimmungen des Gesetzentwurfs anzus~rechen 
und z" ihnen - auch aus d& Sicht der Minderheit - steilung zu 
nehmen. Damit war den Ast. in der Einzelberatung durch die Zu- 
sammenfassung mehrerer Vorschriften das durch die Verfassung 
eingeräumte Mindestmaß an Rede- und Beratungsrecht - abgese- 
hen von den darüber hinausgehenden Beschränkungen der Rede- 
und Beratungsmöglichkeit (s. dazu unten Nr. 3) - nicht entzogen. 

3. Schließung der Aussprache jeweils nach einem Redner pro 
Fraktion und Beschränkung der Redezeit dabei auf 10 Minuten 
pro Redner bei der Einzelberatung des Schwangerenberatungsge- 
setzes (Anträge Nrn. 1 C und 1 d): 

Die mit dieser Zielrichtung zu den einzelnen Blöcken unter- 
schiedlich gefaßten Beschlüsse des Ausschusses verstoßen gegen 
Art. 13 I1 1 BayVerf. Diese Beschlüsse bedeuten rechtlich eine 
Kombination von Verkürzung der Redezeit, Schluß der Rednerli- 
ste und Schluß der Aussprache. Sie sind geschäftsordnungswidrig 
ergangen, weil sie jeweik zu Beginn der Aussprache zu den einzec 1 nen Blbcken gefaßt wurden. Uber Anträge auf Schluß der Redner- 
liste oder ~ e i k ü r z u n ~  der Redezeit kann erst dann abgestimmt 
werden, wenn mindestens ein Abgeordneter jeder Fraktion Gele- 

B enheit hatte, zur Sache zu sprechen ( 5  104 I1 1 und 2 GeschO- 
ayLT a.F.). Äußerungen zu Geschäftsordnungsfragen zählen. 

nierbei nicht; maßgebend ist ausschließlich, ob der Abgeordnete 
Gelegenheit hatte ,„zur Sache" zu sprechen. Zum Zeitpunkt der 
Beschlußfassung hatte nicht mindestens ein Abgeordneter jedef 
Fraktion Gelegenheit gehabt, im Rahmen der Einzelberatungzur 
Sache zu sprechen, so daß der Schluß der Rednerliste und die Ver- 
kürzung der Redezeit zu diesem Zeitpunkt nicht beschlossen wer- 
den konnten. Demgemäß ergingen auch die Beschlüsse zum 
Schluß der Aussprache geschäftsordnungswidrig, denn Anträge 
auf Schluß der Aussprache können erst gestellt werden, wenn die 

. Rednerliste geschlossen ist oder die Redezeit verkürzt wurde 
(Q 104 111 1 GeschOBayLT a. F.). 

Die geschäftsordnungswidrigen Beschlüsse verletzten das ver- 
fassungsmäßig garantierte Rede- und Beratungsrecht der Ast. Die 
Verfassung verlangt, daß der Landtag vor jeder Entscheidung 
,verhandeltu, das heißt seine Entscheidung unter Rede und Ge- 
genrede erörtert (vgl. Art. 22 I 1 BayVerf.). Das gilt in besonde- 
rem Maße für die Beratungen der Ausschüsse. Wie dargelegt, fin- 
detein Großteil der parlamentarischen Arbeit in den Ausschüssen 
statt. Die Beratungen in den Ausschüssen haben vor allem die Auf- 
gabe, die Zweite Lesung der Gesetzentwürfe im Plenum vorzube- 
--iten, bei der grundsätzlich über jede Bestimmung einzeln abge- 

mmt werden soll (vgl. 55 ITI 1 GeschOBayLT a. F.). Die Bera- 
ngen in den Ausschüssen müssen daher die Gelegenheit zur 
.örterung von Einzelheiten bieten; es muß die Möglichkeit beste- 

1 
..en, alle Bestimmungen eines Gesetzentwurfs in einer Ausführ- 

lichkeit zu behandeln, die dem Umfang, der Schwierigkeit und der 
Bedeutung der Sache gerecht wird, da im Parlamentsplenum eine 
Diskussion einzelner Vorschriften in aller Regel nicht mehr statt- 
findet. Würden in den Ausschüssen nur die Grundsätze der Geset- 
zesvorlage (wie in der Ersten Lesung im Plenum, vgl. Q 54 I 2  
GeschOBayLT a. F.) beraten, so würde dies der speziellen Funk- 
tion der Ausschußberatungen nicht gerecht werden. 

Vorliegend ist auch in Rechnung zu stellen, daß der Ausschuß 
jeweils mehrere Vorschriften zum Zwecke der gemeinsamen Ein- 
zelberatung zu Blöcken zusammengefaßt hatte. Dies kann - wie 
dargelegt - i. S. einer zügigeren Einzelberatung'zweckmäßig sein. 
Jedoch ist bei der Zumessung der Redezeit darauf Bedacht zu neh- 
men, daß sich bei der Beratung mehrerer zusammengefaßter Ein- 
zelbestimmungen möglicherweise ein größerer Erörterungsbedarf 
ergibt, als dies bei der getrennten Erörterung der einzelnen Be- 
stimmungen der Fall sein mag. Das Ziel der Ausschußberatung 
Iäßt sich nur erreichen, wenn genügend Zeit eingeräumt wird, um 
innerhalb der Blöcke erforderlichenfalls auf die einzelnen Bestim- 
mungen eingehen zu können. 

Die angegriffenen Beschlüsse bezüglich der Beschränkung auf 
einen Redner pro Fraktion und die Beschränkung der Redezeit auf 
10 Minuten für diesen Fraktionsredner waren bei dieser Sachlage 
verfassungsrechtlich nicht zulässig. Das Schwangerenberatungs- 
gesetz hatte zum Ziel,-in Bayern ein neues Konzept der Informa- 
tion, Prävention, Beratung und Hilfe zum Schutz des ungeborenen 
Lebens zu schaffen (vgl. LT-Dr 1314962 S. 1, 11); es bezweckte 
den Schutz eines Verfassungsguts von hohem Rang. Bei diesem 
Beratungsgegenstand handelte es sich um einen bedeutsamen, 
rechtlichen schwierigen und zudem strittigen Gesetzentwurf, der 
auch in der Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit fand. Eine 
Redezeit von 10 Minuten je Fraktion war im vorliegenden Fall an- 
gesichts der Schwierigkeit, Bedeutung und Strittigkeit des Behand- 
lungsgegenstands nicht ausreichend, um die einzelnen Vorschrif- 
ten in der Sache zu erörtern, also den Gegenstand zu ,verhan- 
deln". Diese Beschränkungen wurden der Funktion der Aus- 
schußberatung, die in Detailarbeit die Zweite Lesung des Gesetz- 
entwurfs im Plenum des Parlaments vorzubereiten hat, verfas- 
sungsrechtlich nicht gerecht. 

Daß Mitglieder der SPD-Fraktion bei der allgemeinen Ausspra- 
che, die der Einzelberatung vorausging, mit Duldung des Aus- 
schußvorsitzenden über Gebühr Redezeit beansprucht hatten, 
rechtfertigt eine derartige Verkürzung der Redemöglichkeit im 
Rahmen der Einzelberatung nicht. Denn die allgemeine Ausspra- 
che hat eine andere Funktion als die Beratung der einzelnen Vor- 
schriften irn Rahmen der Einzelberatung. 

4. Zusammenfassung des Dringlichkeiaantrags zum Schwangerenhilfe- 
ergänzungsgesetz und des Entwurfs-zu diesem Gesetz zu einem Beratungs- 
gegenstand (Antrag Nr. 2 a): 

Der Beschlug, den Dringlichkeitsantrag zum Schwangerenhilfeergän- 
zungsgesetz zusammen mit dem Entwurf des Schwangerenhilfeergän- 
zungsgesetzes zu behandeln, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. . 
Nach $5 43,100 Iii GeschOBayLTa. F. kann die gemeinsame Besprechung 
mehrerer Beratungsgegenstände beschlossen werden. Es bestand ein sachli- 
cher Zusammenhang zwischen den beiden Gegenständen. Die gemeinsame 
Behandlung der beiden Gegenstände verletzt somit die verfassungsrechtli- 
chen Rede- und Beratungsmöglichkeiten der Abgeordneten gem. Art. 13 
I1 1 BayVerf. nicht. ' 

5. Gesamtberatung des Entwurfs des Schwangerenhilfeergän- 
zungsgesetzes unter Ausschluß einer Einzelberatung (Anträge 
Nrn. 2 b und 2c): 

Die beiden gegen die Zusammenfassung.der Beratung gerichte- 
ten Anträge (Nrn. 2 b und 2c)  sind als Einheit zu sehen und dahin 
auszulegen, daß sie sich gegen den Ausschluß jeglicher Einzelbera- 
tung der konkreten Bestimmungen des Gesetzentwurfs wenden, 
also-mithin dagegen, daß im ~rgebnis  die gesamte Beratung de; 
Gesetzentwurfs praktisch auf eine allgemeine Aussprache be- 
schränkt wurde. Dieser Antrag ist begründet. Die Einzelberatung 
der Vorschriften des Schwangerenhilfeergänzungsgesetzes konnte 
aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht ausgeschlossen werden. 

Die Ausschlußberatung soll die Grundlage für die Zweite Le- 
sung des Gesetzentwurfs im Plenum des Landtags schaffen. Im 
Plenum findet eine Einzelberatung statt, wenn sie von einem Ab- 
geordneten oder einer Fraktion verlangt wird (vgl. § 56 I11 Gesch- 
OBayLT n. F.). Daraus folgt, daß die Einzelberatung im Ausschuß 
zumindest dann nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, 
wenn ein Abgeordneter oder eine Fraktion darauf besteht. Aus- 
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nahmen sind denkbar bei sehr kurzen oder einfachen Gesetzen. 
Ein solcher Ausnahmefall lag hier nicht vor. Der Beratungsgegen- 
stand war von großer Bedeutung, da er unter anderem.Fragen der 
ärztlichen Verantwortung und des ärztlichen Berufsausübungs- 
rechts bei Schwangerschaftsabbrüchen und die Rechtsgüter der 
Gesundheit und des ungeborenen Lebens betraf (vgl. LT-Dr 131 
4961 S. 1, 7ff., 11). Er warf überdies besondere rechtliche 
Schwierigkeiten auf und war umstritten. Der Gegenstand des Ge- 
setzes war in der Öffentlichkeit auf großes Interesse gestoßen. Die 
Beschränkung des Rede- und Mitberatungsrechts der Opposi- 
tionsabgeordneten durch den Ausschluß der Einzelberatung 
konnte mit den Gesichtspunkten der Erhaltung der Funktionsfä- 
higkeit des parlamentarischen Ausschusses und der Gewährlei- 
stune einer sachlichen und effektiven Parlamentsarbeit im Aus- " 
schuß nicht gerechtfettigt werden. Das Recht grundsätzlich jedes 
einzelnen Abgeordneten. an der Willensbildung und Entschei- 
dunssfindunedes ~ar laken ts  mitzuwirken. wurde hier nicht 
meh; in ausreichendem Maße gewahrt. Ein Ausgleich gegenüber 
dem verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässigen Ausschluß 
einer ~inzelberatun~ wurdi auch nicht dadurch bewirkt, daß im 
Rahmen der beschlossenen Gesamtberatung ausreichend Zeit und 
Gelegenheit bestanden hätte, zu den einzelnen Vorschriften des 
Gesetzentwurfs Stellung zu nehmen, in Wirklichkeit also trotz des 
anders lautenden Beschlusses auch eine Einzelberatung stattge- 
funden hätte. Vielmehr wurden im Laufe der Beratung des 
Schwangerenhilfeergänzungsgesetzes Beschlüsse über die Be- 
schränkung der Redezeit und den Schluß der Aussprache gefaßt, 
die jedenfalls dazu beitrugen, daß es tatsächlich nicht zu einer Ein- 
zelberatung kam. 

6. Beschränkung der Redezeit auf 10 Minuten pro Redner und 
Schluß der Aussprache bei der Beratung des Schwangerenhilfeer- 
gänzungsgesetzes (Anträge Nm. 2 d und 2 e): 

Die im Rahmen der Beratung des Schwangerenhilfeergänzungs- 
gesetzes gefaßten Beschlüsse über die Beschränkung der Redezeit 
und den Schluß der Aussprache sind erst gefaßt worden, nachdem 
eine ausführliche Berichterstattung durchgeführt worden war und 
Abgeordnete jeder Fraktion zur Sache gesprochen hatten. Sie ent- 
sprechen daher den Bestimmungen der Geschäftsordnung (vgl. 
104 I1 und 111 GeschOLT a. F.). Auch verfassungsrechtliche Beden- 
ken können hiergegen nicht erhoben werden, es sei denn, man sä- 
he diese Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Ausschluß der 
Einzelberatung, der - wie dargelegt - den verfassungsrechtlichen 
Anforderungen nicht genügte. Daß die Beratung im ganzen schon 
unter dem verfassungsrechtlichen Mangel des Ausschlusses der 
Einzelberatung litt, führt aber nicht dazu, daß alle im weiteren 
Verlauf der Beratung gefaßten Beschlüsse für sich gesehen verfas- 
sungswidrig sind. 

7. Soweit hier die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen Be- 
schlüsse festzustellen ist, ändert sich an diesem Ergebnis nichts da- 
durch, daß im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens, be- 
sonders bei den Beratungen im Ausschuß für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen sowie bei der Zweiten Lesung im 
Plenum (vgl. LT-Dr 13157 S. 3930 ff. und S. 4099 ff.) die betref- 
fenden Beratungsgegenstände sehr zeit- und sachintensiv behan- 
delt worden sind. Die Statusrechte aus Art. 13 I1 1 BayVerf., ein- 
schließlich des Mindestmaßes an Rede- und Beratungsrecht, ste- 
hen den Abgeordneten grundsätzlich in jeder Phase eines Gesetz- 
gebungsverfahrens zu, ohne daß es insoweit darauf ankommt, wie 
sich dieses Verfahren im weiteren Verlauf darstellt und entwickelt. 
Darüber hinaus ist Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens 
die Frage der Verletzung des Rederechts der Abgeordneten in der 
Sitzung des Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und Familien- 
politik am 20.121. 6. 1996. 

8. Die hier festgestellten Defizite bei der Beratung der Entwürfe für ein 
Schwangerenberatungsgesetz und Schwangerenhilfeergänzungsgesetz im 
Ausschuß für Sozial-. Gesundheits- und Familienoolitik fuhren nicht zu 
Zweifeln am ordn"ngsgemäßen Zustandekommen des Bayerischen 
Schwane;erenberatunp;saesetzes vom 9. 8. 1996 (GVBI S. 320. BavRS 
2170-2-1) und des ~Grischen ~chwan~erenhi1fee;~änzun~s~ese;zes ;om 
9.8.1996 (GVBI S. 328; BayRS 2170-8-A). 

(Mitgeteilt von Referentin des BayVerfGH D.  Ruderisch, 
München) 

Anm. d. Schriftltg.: Zum Abgeordnetenstatus vgl. auch BVerf- 
GE 40,296 = NJW 1975,2331; zum Rederecht von Kreistagsmit- 
gliedern s. VG Stuttgart, NVwZ 1990, 190. 

. Allgemeines Verwaltungsrecht und Venualtungsverfahren 

Hinweis auf ~ntscheidun~en in NJW und NVwZ 

t Landesverfassungsbeschwerde in bundesrechtlich geregel- 
tem Verfahren 
BVerfG, Beschl. V. 15. 10.1997 - 2 BvN 1/95 (Ergangen auf Vor- 
lagebeschl. des SächsVerfGH) - NJW 1998,121 8 = NVwZ 1998, 
608 L 

t Verfassungsbeschwerde gegen Gesetz 
BVerfG, Beschl. V. 14. 1 .  1998 - 1 BvR 1995/94 U .  a. - NJW 
1998,1835 = NVwZ 1998, 608 L 

Verfassungsrechtliche Streitigkeit 
BVerwG, Beschl. V. 6. 6. 1997 - 4 A 21/96 - NVwZ 1998,500 

Allgemeines Verwaltungsrecht 
und Verwaltungsverfahren 

2. Untunlichkeit der Androhung eines Zwangsgeldes 

BlmSchG 85 4 I, 20 II 1,67 II; 4. BlmSchV $ 1  I; BlnVwVG $5 11, 
12,13 

Die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes oder der 
Ersatzvornahme vor Anwendune des unmittelbaren Zwanges 
kann dann ,,untunlichu i. S. von 5 12 BlnVwVG sein, wenn nach 
den gesamten Umständen entweder die Aussichtslosigkeit eines 
milderen Zwangsmittels von vornherein feststeht oder wenn mit 
Rücksicht auf die andernfalls für ein bedeutendes Rechtsgut dro- 
hende Gefahr die mit dem Versuch, den Willen des Verpflichteten 
zunächst durch ein milderes Zwangsmittel zu beugen, verbundene 
Verzögerung nicht in Kauf genommen werden kann. 
OVG Berlin, Beschl. V. 14. 5. 1997 - 2 S 6/97 

Zum Sachverhalt: Mit ihrem vorläufigein Rechtsschutzantrag gem. 5 80 
V,VwGO wandte sich die Ast. gegen den Bescheid des Ag. vom 17. 6. 
1996, womit. ihr unter Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. 5 20 
ii 1 BlmSchG aufgegeben worden ist, innerhalb einer Woche die auf dem 
Grundstück ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung betriebene 
Anlage zum Brechen von Bauschutt stillzulegen und die Siehanlage nur 
noch zur Klassierung von Sand und Kies einzusetzen; für den Eaii der Zu- 
widerhandlung ist hinsichtlich der angeordneten Stillegung der Brecheran- 
lage der unmittelbare Zwang (Versiegelung) und bezüglich der Nutzungs- 
einschränkung der Klassieranlage für jeden Einzelfall der Zuwiderhand- 
lung ein Zwangsgeld in Höhe von 1000 DM angedroht worden. Durch Be- 
schluß vom 24. l. 1997 hat das VG den Antrag als unbegründet zurückge- 
wiesen. Die hiergegen erhobene, vom OVG durch Beschlug vom 9.4. 
1997 zugelassene Beschwerde hatte nur teilweise Erfolg. 

Aus den Gründen: Dem VG ist darin zu folgen, daß der Ag. zu 
Recht, und insbesondere ohne ermessensfehlerhaft zu handeln, 
gem. $ 20 I1 1 BImSchG sofort vollziehbar die. in dem Bescheid 
umschriebene Nutzung der auf den genannten Grundstück betrie- 
benen beiden Anlagen zum Bauschuttrecycling untersagt hat, weil 
es sich dabei nach summarischer Prüfung um gem. § 4 I 1  
BImSchG i. V. mit $ 1 I der 4. BImSchV und Nr. 2.2 Sp. 2 der An- 
lage hierzu genehmigungsbedürftige, aber nicht förmlich geneh- 
migten Anlagen handelt, deren Genehmigungsfähigkeit mit Rück- 
sicht auf die noch ausstehenden Feststellungen hinsichtlich ihrer 
immissionsschutzrechtlichen Umgebungsverträglichkeit nicht of- 
fensichtlich ist. 

Zutreffend hat das VG auch die von der Ast. unter Bezugnahme 
auf $ 67 I1 BImSchG geltend gemachte Genehmigungsfreiheit die- 
ser im Zeitpunkt der Nutzungsuntersagung schon über ein Jahr 
auf dem Grundstück ortsfest betriebenen Anlagen verneint. Die 
Ast., die das Fehlen des Nachweises der bestandsschutzbegrün- 
denden Voraussetzungen des $ 67 I1 BImSchG gegen sich gelten 
lassen muß (vgl. Jarass, BImSchG, 3. Aufl. [1995], $ 67 Rdnr. 13), 
hat nach wie vor nicht ihre Behauptung glaubhaft gemacht, daß 
sie die Anlagen in der jetzigen Form bereits vor dem Inkrafttreten 
der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis- 
sionsschutzgesetzes vom 24. 7. 1985 (BGBI I, 1586) betrieben 
hat. Ihren gegenüber der Behörde sowie im gerichtlichen Verfah- 
ren erster Instanz und mit der Beschwerde - unter Nennung von 




